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 Veröffentlicht am 14.06.1995
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Norm

AVG §56;

BDG 1979 §38 Abs5;

DienstrechtsG Krnt 1994 §38 Abs5;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Da Versetzungen nach § 38 Krnt DienstrechtsG 1994 in Bescheidform zu ergehen haben, eine Erledigung, der die

Behördenbezeichnung fehlt, aber kein Bescheid ist, ist eine damit verfügte Personalmaßnahme betre>end eine

Versetzung nach dieser Bestimmung ins Leere gegangen. Der betre>ende Landesbeamte hat daher durch eine solche

Personalmaßnahme nicht seine Funktion verloren.
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